






15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“

Erweiterung 

der textlichen Festsetzungen 

Rechtsgrundlagen 

für die planungsrechtlichen Festsetzungen: 
---------------------------------------------------------- 

a) für die planungsrechtlichen Festsetzungen:

- Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zur
Zeit gültigen Fassung

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 127) in
der zur Zeit gültigen Fassung

b) für die bauordnungsrechtlichen (gestaltungsrechtlichen) Festsetzungen:

- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000
(GV.2000 S. 256) in der zur Zeit gültigen Fassung

Die bisher rechtsgültigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 39 
„Dannenberg“ werden für den Bereich der 15. Änderung um folgende textliche 
Festsetzung erweitert: 

- Die gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation
durch die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Rahmen der
15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“ vom 07.04.2008
Bericht - Nr. ACB 0208 – 405593 - 636 ist Bestandteil dieser
Bebauungsplanänderung.

Hieraus resultiert folgender Hinweis: 
Bei Veranstaltungen im „Dorfgemeinschaftshaus“ müssen die Fenster 
der Südseite und die Tür des Küchenbereiches nach 22.00 Uhr 
vollständig geschlossen bleiben.



17. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“

Erweiterung 

der textlichen Festsetzungen 

Rechtsgrundlage der erweiterten gestalterischen Festsetzung ist die 
Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 (GV.2000 S. 
256) in der zur Zeit gültigen Fassung

Die bisher rechtsgültigen textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 39 
„Dannenberg“ werden unter  

b) gestalterische Festsetzungen

wie folgt erweitert:

Für Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch Flachdächer 
zugelassen. Die Garagen sind zu begrünen oder vollständig mit Kies 
abzustreuen. (Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien auf diesen 
Flachdächern (z. B. Solaranlage, Photovoltaik) sind hiervon abweichend 
zulässig.) 

Rechtskraft: 04.11.2011
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